
Elfter Nachtrag
zur Geschäftsordnung für den
Rat, die Bezirksvertretungen
und die Ausschüsse in der
Stadt Mönchengladbach

vom 18. Oktober 2017

Auf Grund des § 47 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West -
falen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 966) – SGV.
NRW. 2023 –, wird gemäß Beschluss des
Rates der Stadt Mönchengladbach vom
18. Oktober 2017 folgender Elfter Nach-
trag zur Geschäftsordnung für den Rat,
die Bezirksvertretungen und die Aus-
schüsse in der Stadt Mönchengladbach
vom 28. Juni 1995 (Abl. MG S. 160), zu-
letzt geändert durch den Zehnten Nach-
trag vom 15. Dezember 2016 (Abl. MG
S. 255), erlassen:

Artikel 1

§ 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Im Rahmen einer Testphase
werden alle öffentlichen Sitzungen des
Rates im Jahr 2017 und die erste Rats -
sitzung des Jahres 2018 auf der Internet-
seite der Stadt Mönchengladbach
(www.moenchengladbach.de) in Echtzeit
(sog. Livestream) übertragen und dort
zum nachträglichen Abruf (sog. On-
Demand-System) gespeichert. Die Test-
phase startet mit Beginn der ersten Rats-
sitzung im Jahr 2017 und endet mit Ablauf
des 20. März 2018. Nach Ablauf der Test-
phase werden die archivierten Daten
gelöscht. Rechte Betroffener werden –
ins besondere durch Einholung ent -
sprechender Einwilligungen – gewahrt.
§ 14 Abs. 1 findet keine Anwendung.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag tritt mit der Beschluss -
fassung durch den Rat in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 18. Oktober 2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung zur Änderung der
ordnungsbehördlichen Ver -

ordnung über das Offenhalten
von Verkaufsstellen an
Sonn- oder Feiertagen

in den Stadtteilen
der Stadt Mönchengladbach

am 10. Dezember 2017
vom 18. Oktober 2017

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
geändert durch Gesetz vom 30. April 2013
(GV. NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 –,
und der §§ 27 ff. des Gesetzes über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den – Ordnungsbehördengesetz (OBG) –
in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 6. Dezember
2016 (GV. NRW. S. 1062) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 18. Oktober
2017 für die nachbezeichneten Stadtteile
verordnet:

Artikel 1

§ 1 erhält folgende Fassung:
„§ 1
Verkaufsstellen dürfen 
1. in dem Stadtteil Rheindahlen-Mitte
- St.-Helena-Platz
- Beeckerstraße 15 bis 37 
aus Anlass des Nikolausmarktes

2. in dem Stadtteil Rheydt
- Limitenstraße 1 bis 60 
- Gracht von Limitenstraße  bis
Gracht 23 
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- Gracht von Limitentraße bis
Gracht 8 

- Stresemannstraße 1 bis 83 
- Friedrich-Ebert-Straße 19 bis 59 
- Hauptstraße 1 bis 110 
- Paulstraße 
- Tellmannplatz 
- Wilhelm-Strater-Straße 1 bis 10
- Mühlenstraße 2 bis 20
- Markt
- Marktstraße
- Am Neumarkt
- Harmoniestraße 
aus Anlass des Weihnachtsmarktes

und
3. in dem Stadtteil Gladbach
- Hindenburgstraße 2 bis 146
- Wallstraße 1 bis 20
- Sonnenhausplatz
- Friedrichstraße 2 bis 42
- Albertusstraße 1 bis 17
- Stephanstraße 1 bis 12
- Bismarckstraße 9 bis 51
aus Anlass des Weihnachtssingens in
der Innenstadt

am 10. Dezember 2017 zwischen 13.00
Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.“

Artikel 2

Diese Änderungsverordnung tritt eine
Woche nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 18. Oktober 2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Satzung
über eine Veränderungssperre

in Mönchengladbach
(Gebiet zwischen Europaplatz,
Humboldtstraße, Steinmetz-

straße, Breitenbachstraße und
der Bahntrasse)
vom 18. Oktober 2017

Auf Grund der §§ 14 Abs. 1, 16 und 17
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli
2017 (BGBl. I S. 2808), in Verbindung mit
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. November 2016 (GV. NRW.
S. 966) – SGV. NRW. 2023 –, wird gemäß
Beschluss des Rates der Stadt Mönchen-
gladbach vom 18. Oktober 2017 folgende
Satzung erlassen:

§ 1
(1) Im Stadtbezirk Nord – Gladbach,
Eicken, Gebiet zwischen Europaplatz,
Humboldtstraße, Steinmetzstraße, Brei-
tenbachstraße und der Bahntrasse, dürfen
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB
nicht durchgeführt oder bauliche
An lagen nicht beseitigt werden,
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2. erhebliche oder wesentlich wert -
steigernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig
sind, nicht vorgenommen werden.

Wenn überwiegende öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, kann von der Ver-
änderungssperre eine Ausnahme zu -
gelassen werden. Die Entscheidung über
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungs-
behörde im Einvernehmen mit der Stadt.
(2) Die Abgrenzung des Gebietes der Ver-
änderungssperre ist in dem als Anlage
beigefügten Plan festgelegt. Der Plan ist
Bestandteil dieser Satzung.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach der
öffentlichen Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Mönchengladbach in Kraft.
Sie tritt mit Ablauf des 22. Juli 2018 außer
Kraft. Die Satzung tritt vor diesem Zeit-
punkt außer Kraft, sobald und soweit die
Bauleitplanung für das in § 1 bezeichnete
Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen
ist.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Der als Be-
standteil zu § 1 Abs. 2 gehörende Plan
liegt

montags bis mittwochs
von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

donnerstags
von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie

freitags
von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

im Rathaus Rheydt, Zimmer 3040, zu je-
dermanns Einsicht offen.

Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz
1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen.
Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 18. Oktober 2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Satzung
der Stadt Mönchengladbach

über die Gestaltung von Werbe-
anlagen und Warenautomaten 

in der Innenstadt von
Mönchengladbach
vom 18. Oktober 2017

Aufgrund des § 86 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
Nr. 1 i.V.m. § 84 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 3
der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – Landesbauordnung – (BauO
NRW) vom 1. März 2000 (GV. NRW.
S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1162) – SGV. NRW. 232 –, und des § 7
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. November 2016 (GV. NRW.
S. 966) – SGV. NRW. 2023 –, wird gemäß
Beschluss des Rates der Stadt Mönchen-
gladbach vom 18. Oktober 2017 folgende
Satzung der Stadt Mönchengladbach
über die Gestaltung von Werbeanlagen
und Warenautomaten in der Innenstadt
von Mönchengladbach erlassen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zielsetzung

Ziel der Satzung ist die Aufwertung der
Mönchengladbacher Innenstadt und die
Förderung der Stadtbildqualität durch
eine an die Architektur und ihre Gliede-
rung angepasste, stadtbildverträgliche
und nach einheitlichen Kriterien gestaltete
Werbung. Es soll eine angemessene Ba-
lance zwischen Stadtbild und Außenwer-
bung geschaffen werden.

§ 2 Räumlicher und sachlicher
Geltungsbereich

(1)    Der räumliche Geltungsbereich der
Satzung umfasst die Mönchengladbacher
Innenstadt und wird begrenzt im Norden
durch die Parzellen nördlich angrenzend
an die Viersener Straße, zwischen Hohen-
zollernstraße und Am Minto, und die
Steinmetzstraße sowie die Parzellen öst-
lich und westlich angrenzend an die Bis -
marckstraße, im Osten durch die Parzellen
östlich angrenzend an die Breitenbach-
straße bis zur Südseite der Bahnanlagen
und bezieht diese im Süd-Osten zwischen
Breitenbachstraße und Korschenbroicher
Straße/Theodor-Heuss-Straße in den Gel-
tungsbereich ein. Im Süden verläuft der
Geltungsbereich entlang der Parzellen

westlich angrenzend an den Berliner Platz
und die Stepgesstraße und verläuft süd-
lich der Abteistraße weiter in Richtung
Westen durch den Hans-Jonas-Park bis
zur Straße Spatzenberg. Von dort folgt die
Grenze des Geltungsbereichs dem Verlauf
der ehemaligen Altstadtmauer entlang der
Weiherstraße und der Gasthausstraße bis
zur Ecke Weiherstraße/Ludwigstraße und
verläuft weiter entlang der Parzellen west-
lich angrenzend an die Ludwigstraße und
südlich angrenzend an die Waldhausener
Straße bis hin zur Aachener Straße. Im
Westen wird das Plangebiet begrenzt
durch die Parzellen nord-westlich bzw.
nördlich angrenzend an die Aachener
Straße sowie westlich angrenzend an die
Sandradstraße und die Viersener Straße
bis zur Hohenzollernstraße. Der räumliche
Geltungsbereich, der auch den „Kern -
bereich Einzelhandel“ und den „Kernbe-
reich Büro und Dienstleistung“ beinhaltet,
ist in der „Anlage zu § 2 Abs. 1 – Räumli-
cher Geltungsbereich“ parzellen- und ge-
bäudegenau dargestellt. Die Anlage ist
Bestandteil dieser Satzung.
(2)     Der sachliche Geltungsbereich die-
ser Satzung umfasst alle in § 13 BauO
NRW definierten Werbeanlagen und Wa-
renautomaten. Auslagen und Dekoratio-
nen in (Schau-)Fenstern und Schaukästen
fallen nicht in den Gel-tungsbereich dieser
Satzung.

§ 3 Genehmigungsvorbehalt

(1)     Für das Errichten, Anbringen und
Ändern von Werbeanlagen, auch für die
nach der Bauordnung NRW genehmi-
gungsfreien Werbeanlagen, und Warenau-
tomaten ist im Geltungsbereich dieser
Satzung eine Genehmigung durch die
Bauaufsichtsbehörde erforderlich. 
(2)     Die erforderliche besondere Erlaub-
nis gemäß § 9 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 2 des
Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen
(Denkmalschutzgesetz – DSchG) für Wer-
beanlagen bzw. Warenautomaten, die an
eingetragenen oder vorläufig geschützten
Denkmälern bzw. in deren Umgebung an-
gebracht werden, bleibt unberührt.
(3)     Reine Instandhaltungen an Werbe-
anlagen und Warenautomaten, wie insbe-
sondere der Austausch defekter Teile,
sind nicht genehmigungspflichtig. Bei al-
len Arbeiten an Werbeanlagen und Waren-
automaten, die zu einem geänderten Er-
scheinungsbild führen, ist eine neue Ge-
nehmigung erforderlich.

II. Allgemeine Anforderungen

§ 4 Zulässigkeit

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte
der Leistung zulässig, sofern in § 7 nichts
anderes bestimmt ist.
(2) An den einzelnen Gebäudeseiten ist je
Ladenlokal etc. nur je eine der in § 5 Abs.
1 Nrn. 2, 4 und 5 aufgeführten Arten von
Werbeanlagen zulässig.
(3) Warenautomaten sind nur zulässig,
wenn an der Stätte der Leistung die glei-
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chen Waren üblicherweise während der gesetzlichen La-
denöffnungszeiten hauptgewerblich verkauft werden. 
(4)  Unzulässig sind insbesondere
1. Zettel- und Plakatanschläge, außer an dafür genehmigten
Säulen, Tafeln und Flächen,

2. Werbeanlagen aus Planen und Stoffen (insbesondere Me-
gaposter),

3. Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem
Licht,

4. Wendeanlagen, Werbeträger mit der Möglichkeit bildwech-
selnder Motive,

5. Werbeanlagen in Form von Leuchtkästen, Videoleinwän-
den, Laufschriften, Fahnen, Spannbändern sowie Werbung
auf Trägerplatten,

6. Kunststoff-Leuchtkästen, Skybeamer oder Werbeanlagen
mit Leuchtstofflampen sowie die Beleuchtung von Werbe-
anlagen durch am Gebäude angebrachte Strahler (Ausle-
gerleuchten).

(5) Werbeanlagen und Warenautomaten, die ihrer Zweck -
bestimmung nicht mehr dienen (d.h. bei Aufgabe der Nutzung
oder bei Nutzerwechsel), sind einschließlich aller Befesti-
gungsmittel unverzüglich zu entfernen. Die sie tragenden Ge-
bäudeteile sind in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 
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§ 5 Anbringungsort

(1) Werbeanlagen dürfen nur wie folgt montiert werden:
1.     mit einem Abstand von mindestens 30 cm zu beiden seit-

lichen Gebäudekanten (B1),

2.1. an den Brüstungsbereichen des 1. Obergeschos ses, d.h.
an der Fassadenfläche zwischen der Oberkante der erd-
geschossigen Schaufensteranlage und der Unterkante
der Fenster des 1. Obergeschosses (H1),

2.2. alternativ zu einer Werbeanlage im Brüstungsbereich des
1.  Obergeschosses: 
- auf Vordächern im Erdgeschoss, die mindestens
20 cm vor die darüber liegende Fassade ragen oder 
- an Vordächern im Erdgeschoss, die mindestens
20 cm vor die darüber liegende Fassade ragen und eine
Mindesthöhe von 0,50 m haben oder
- im unteren Randbereich bzw. auf dem Volant von Marki-
sen im Erdgeschoss,

3. auf Schaufensterverglasungen im Erdgeschoss,



4. als Ausleger, d.h. als senkrecht zur Fassade montierte
Werbeanlagen; diese dürfen die Unterkante der Fenster des
1. Obergeschosses nicht überschreiten und müssen von
ihrer Unterkante einen lichten Abstand zum Gehwegniveau
von mindestens 2,50 m einhalten (H2),

5. an vertikal über mehrere Geschosse reichenden geschlos-
senen Wandbereichen. Die Werbeanlagen müssen einen
Abstand zum Gehwegniveau von mindestens 2,50 m (H2)
einhalten.

(2) Befinden sich mehrere Ladenlokale in einem Gebäude, sind
Werbeanlagen gemäß Absatz 1 
Nrn. 2 und 5 in einem Abstand von mindestens 
60 cm zueinander anzubringen (B2). 
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Der Abstand zwischen Werbeanlagen gemäß Absatz 1 Nr. 4
darf 4 m (bezogen auf die Außenkanten der Ausleger) nicht un-
terschreiten (B3).

§ 6   Gestaltung 
(1) Werbeanlagen dürfen die Elemente der Fassadengliede-
rung nicht überdecken oder deren architektonische Gliederung
wesentlich sichtbar beeinflussen. 

(2) Beschriftung: Werbeanlagen, ausgenommen Ausleger, dür-
fen nur aus baukörperlich getrennten Einzelbuchstaben oder
Schreibschriften bestehen. In die Schriftzüge dürfen Warenzei-
chen und Symbole (Signets) einbezogen werden. Es sind aus-
schließlich Schriftzüge in horizontaler oder vertikaler An -
ordnung zulässig.

(3) Beleuchtung: Die Schriftzüge dürfen durch in die Buch -
staben integrierte und/oder nach hinten abstrahlende Leuch-
ten beleuchtet werden (Hintergrundbeleuchtung). Es darf aus-
schließlich helles (gelbes oder weißes) Licht verwendet wer-
den.

(4)    Größe: 
1. Für Werbeanlagen an den Brüstungsbereichen des

1. Obergeschosses bzw. auf oder an Vordächern gilt: Wer-
beanlagen dürfen lediglich 50 % der einzelnen Fassaden-
breite des Gebäudes (50 % von B4 = B5) einnehmen. Die
Höhe der Buchstaben (H3) darf maximal 60 cm betragen. 
Als Buchstabentiefe sind maximal 15 cm zulässig.

Für Werbung auf der Markise gilt: Der Werbeschriftzug
darf maximal 50 % der Breite der Markise einnehmen. Die
Höhe des Schriftzugs darf maximal 30 cm betragen.

Als Abmessung der Werbeanlage gilt die jeweils längste
Abmessung in vertikaler und horizontaler Richtung. Ist eine
Straßenfassade mit zulässiger Werbeanlage schmaler als
4 m, kann abweichend auch eine Werbeanlage mit bis zu
75 % der Gebäudebreite genehmigt werden.
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Legende zu § 5 – Anbringungsort:

xxx: Fläche, auf der die Werbeanlage angebracht werden
darf

H1: Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses
H2: lichte Höhe zum Gehwegniveau 

(mind. 2,50 m)

B1: Abstand zu seitlichen Gebäudekanten 
(mind. 30 cm)

B2: Abstand zwischen Werbeanlagen im Brüstungs -
bereich, am bzw. auf dem Vordach oder auf der Mar -
kise
(mind. 60 cm) 

B3: Abstand zwischen zwei Auslegern 
(mind. 4,00 m)



Befinden sich mehrere Ladenlokale in einem Gebäude,
dürfen Werbeanlagen maximal 50 % der Breite des Fassa-
denanteils des jeweiligen Ladenlokals am Gebäude ein-
nehmen (50 % von B4.1 = B5.1, 50 % von B4.2 = B5.2).

2. Für Werbeanlagen auf Schaufensterverglasungen gilt: Es
ist zulässig, bis zu 20 % (F1 bzw. F1.1 + F1.2) der einzel-
nen Schaufensterfläche im Erdgeschoss mit Schriftzügen
und einzelnen Logos zu bekleben. Die Schriftzüge dürfen
nicht farblich hinterlegt werden, d.h. das Schaufensterglas
muss zwischen den Buchstaben sichtbar bleiben. 

3. Für Ausleger gilt: Werbeanlagen sind als Ausleger bis zu
einer Ausladung (B6) von 75 cm inklusive Befestigung
zulässig. Die Höhe der Ausleger (H4) darf 60 cm nicht
überschreiten; für kunsthandwerklich gestaltete Ausleger
kann ausnahmsweise eine größere Fläche (Höhe x Aus -
ladung) zugelassen werden.
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Legende zu § 6 – Gestaltung:

xxx: Fläche, auf der die Werbeanlage angebracht
werden darf

H1: Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses
H3: Buchstabenhöhe (max. 60 cm)
H4: Höhe von Auslegern (max. 60 cm)

B1: Abstand zu seitlichen Gebäudekanten
(mind. 30 cm)

B4: Fassadenbreite des Gebäudes
B4: 50% der Fassadenbreite (B3)
B4.1, B4.2:

Breite des Fassadenanteils eines Ladenlokals
B5: 50% der Fassadenbreite (B4)
B5.1, B5.2: 

50 % des Fassadenanteils (B4.1, B4.2) eines Laden-
lokals

B6: Ausladung der Ausleger (max. 75 cm)

F1: beklebbare Schaufensterfläche
(max. 20 %)

F1.1+F1.2:
beklebbare Schaufensterfläche
(max. 20 %)

F2: Fläche der Ausleger (max. 0,5 qm)
F2.1+F2.2+F2.3:

Anteil der Werbeanlage(n) an geschlossenen 
Wandbereichen
(max. 20 %)

4. Für Werbeanlagen an vertikal über mehrere Geschosse
reichenden geschlossenen Wandbereichen gilt: Die
Werbeanlagen dürfen maximal 20 % (F2.1+F2.2+F2.3) der
Fassadenfläche einnehmen. Die Fassadenfläche muss
unter und zwischen den Elementen des Schriftzugs bzw.
des Warenzeichens oder Symbols sichtbar bleiben.
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§ 7 Ausnahmen
(1) Von den Vorschriften des § 4 Abs. 1, 2 und 4 und der

§§ 5 und 6 bleiben unberührt:
1. Städtische Tafeln und Schaukästen für Zettel- und

Bogen  anschläge bis zu einer Werbefläche von 4 qm,
2. Werbetafeln, Schaukästen und Fensterverglasungen etc.

von Lichtspielhäusern, sofern ein mit der Verwaltung ab-
gestimmtes Gesamtkonzept vorliegt,

3. Schaukästen für Menüanschläge von Gastronomie -
betrieben bis zu einer Werbefläche von 0,5 qm,

4. Hinweisschilder (Namensschilder) für Praxen und Büros
bis zu einer Größe von 0,25 qm je Nutznießer, bei Ge-
meinschaftspraxen, -kanzleien etc. auch größer, sofern
nachweislich erforderlich; mehrere Hinweisschilder an
einem Gebäude sollen in Material, Farbe und Größe ein-
heitlich gestaltet werden, 

5. Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen,
insbesondere für Aktionen, Feste und Schlussverkäufe,
jeweils für die Dauer der Veranstaltung sowie als Vor-
ankündigung mit einer Frist von zwei Wochen vor Veran-

staltungsbeginn, jedoch insgesamt nicht länger als acht
Wochen am Stück und insgesamt 16 Wochen im Jahr;
Schaufenster können vollflächig beklebt werden, sons -
tige Werbeanlagen sind bis zu einer Werbefläche von
maximal 20 qm zulässig,

6.     Werbeanlagen an Haltestellen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV).

(2) An Gastronomiebetrieben können abweichend von den Re-
gelungen des § 4 Abs. 1 Signets mit Fremdwerbung, die in Zu-
sammenhang mit der Stätte der Leistung steht, in die Werbe-
schriftzüge integriert werden. Je Ladenlokal sind maximal zwei
Signets zulässig.
(3) Für Kaufhäuser, Warenhäuser und Einkaufszentren, die
über mehrere Eingänge verfügen, kann für jeden Eingang je
eine der in § 5 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 aufgeführten Arten von Wer-
beanlagen zugelassen werden.
(4) An Gebäuden, die in allen Geschossen durch Einzelhandel
genutzt sind (z.B. Kaufhäuser), kann zusätzlich zu den in § 5
Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 aufgeführten Werbeanlagen auch ein Wer-
beschriftzug im Fassadenbereich unterhalb der Traufkante und



oberhalb der Fenster der (Haupt-)Fassade montiert werden.
Der Schriftzug darf eine Höhe von maximal 1,20 m nicht über-
schreiten. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 4 Abs. 1, 2
und 4, des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und des § 6.
(5)    Fensterwerbung oberhalb des Erdgeschosses kann an
der Stätte der Leistung ausnahmsweise im unteren Randbe-
reich auf einer Höhe von maximal 40 cm zugelassen werden,
sofern die Geschosse gewerblich genutzt werden. Die
Schriftzüge dürfen nicht farblich hinterlegt werden, d.h. das
Schaufensterglas muss zwischen den Buchstaben sichtbar
bleiben. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 4 Abs. 5. 
(6)    Von den Regelungen dieser Satzung können Abweichun-
gen (Befreiungen) zugelassen werden, wenn sie unter Berück-
sichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und un-
ter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar sind. Ist eine Abweichung erforder-
lich, so ist diese schriftlich zu beantragen.  

III. Besondere Anforderungen 

§ 8   Besondere Anforderungen im Kernbereich
Einzelhandel und im Kernbereich Büro
und Dienstleistung

Der Kernbereich Einzelhandel und der Kernbereich Büro und
Dienstleistung sind in der „Anlage zu § 2 Abs. 1 – Räumlicher
Geltungsbereich“ parzellen- und gebäudegenau verzeichnet.
Für den Kernbereich Einzelhandel und den Kernbereich Büro
und Dienstleistung gilt zusätzlich zu den Allgemeinen Anforde-
rungen (Abschnitt II):
1. Werbeanlagen sind auch an den Brüstungsbereichen der

2. Obergeschosse (H5) zulässig, sofern sie einem im 
1. Obergeschoss ansässigen Gewerbebetrieb zuzuordnen
sind. 

2. Werbeanlagen dürfen als Ausleger in einer Höhe bis zur
Unterkante der Fenster des 2. Obergeschosses montiert
werden. 

3. Ausleger sind inklusive Befestigung bis zu einer Ausladung
von 75 cm (B6) zulässig, ihre Höhe darf 3 m (H6) nicht
überschreiten.
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IV. Ordnungswidrigkeiten und 
Schlussbestimmung

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 84
Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3
Abs. 1 eine Werbeanlage oder einen
Warenautomaten ohne die erforderliche
Genehmigung errichtet, anbringt oder
ändert.
(2)   Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß
§ 84 Abs. 3 BauO NRW mit einer Geld-
buße von bis zu 50.000 EUR geahndet
werden.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die als Be-
standteil zu § 2 Abs. 1 gehörende Karte
liegt

montags bis mittwochs
von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

donnerstags
von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie

freitags
von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

im Rathaus Rheydt, Zimmer 3040, zu je-
dermanns Einsicht offen.

Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz
1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen.
Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
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Legende zu § 8 – Besondere Anforderungen 

xxx: Fläche, auf der die Werbeanlage ange-bracht werden
darf

H1: Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses
H2: lichte Höhe zum Gehwegniveau 

(mind. 2,50 m)
H5: Brüstungsbereich des 2. Obergeschosses
H6: Höhe von Auslegern in Kernbereichen

(max. 3,00 m)

B1: Abstand zu seitlichen Gebäudekanten
(mind. 30 cm)

B6: Ausladung der Ausleger
(max. 75 cm)

Anlage zu § 2 Abs. 1 – Räumlicher Geltungsbereich



Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 18. Oktober 2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Satzung
zur Aufhebung der Satzung

über ein besonderes Vorkaufs-
recht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2

BauGB für den Bereich rund um
das (ehemalige) Schauspiel-

haus von Lichthof bis C&A und
der nördlich angrenzenden

Grundstücke südlich der York-
straße in Mönchengladbach-

Stadtmitte
vom 18. Oktober 2017

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Novem-
ber 2016 (GV. NRW. S. 966) – SGV. NRW.
2023 –, in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Nr.
2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I
S. 2808), wird gemäß Beschluss des
Rates der Stadt Mönchengladbach vom
18. Oktober 2017 folgende Satzung er -
lassen:

§ 1
Die „Satzung über ein besonderes Vor-
kaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2
BauGB für den Bereich rund um das (ehe-
malige) Schauspielhaus von Lichthof bis
C&A und der nördlich angrenzenden
Grundstücke südlich der Yorkstraße in
Mönchengladbach-Stadtmitte“ vom 2. Fe-
bruar 2006 (Abl. MG S. 23) wird auf -
gehoben.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tage
nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:
„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 18. Oktober 2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung
der Kreis ergebnisse
der Bundestagswahl 

im Wahlkreis 109
Stadt Mönchengladbach
am 24. September 2017

Gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahl-
ordnung gebe ich das vom Kreiswahl -
ausschuss in seiner Sitzung am 28. Sep-
tember 2017 festgestellte endgültige
Wahlergebnis der Bundestagswahl be-
kannt.

Wahlkreis 109 Mönchengladbach

Wahlberechtigte 190.552
Wähler 132.006
Ungültige Erststimmen 1.563
Gültige Erststimmen 130.443
Ungültige Zweitstimmen 1.170
Gültige Zweitstimmen 130.836

I. Von den gültigen Erststimmen entfielen
auf:
Bewerber      Partei                 Erst -
                                               stimmen
Dr. Krings,
Günter           CDU                      57.766
Yüksel,
Gülistan        SPD                       31.766
Walter,
Peter             GRÜNE                   7.814
Merkens,
Sebastian      DIE LINKE               8.921
Dahlmanns
Stefan           FDP                       10.225
Hexgen,
Holger           AfD                        11.910
Houben,
Sina               Die PARTEI             1.956
Müller-Horn,
Kai                                                     85

Im Wahlkreis 109 Mönchengladbach ist
damit der Wahlkreisbewerber 
Dr. Günter Krings – CDU – gewählt.

II. Von den gültigen Zweitstimmen entfie-
len auf:
Landesliste                             Zweit-
                                               stimmen
Christlich Demokratische
Union Deutschlands (CDU)         46.786

Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (SPD)         30.547

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN (GRÜNE)                8.169

DIE LINKE (DIE LINKE)                 9.627

Freie Demokratische
Partei (FDP)                                17.946

Alternative für
Deutschland (AfD)                       12.373

Piratenpartei Deutschland
(PIRATEN)                                        582

Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD)              350

Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
Tierschutz, Elitenförderung 
und basisdemokratische
Initiative (Die PARTEI)                   1.280

FREIE WÄHLER
(FREIE WÄHLER)                             279

Ab jetzt…Demokratie durch
Volksabstimmung - Politik für die
Menschen (Volksabstimmung)        126

Ökologisch-Demokratische
Partei (ÖDP)                                     110

Marxistisch-Leninistische
Partei Deutschlands (MLPD)             85

Sozialistische Gleichheitspartei,
Vierte Internationale (SGP)                  6

Allianz Deutscher Demokraten        613

Bündnis Grundeinkommen – Die
Grundeinkommenspartei (BGE)       130

DEMOKRATIE IN 
BEWEGUNG (DiB)                           142

Deutsche Kommunistische
Partei (DKP)                                       22

Deutsche Mitte –
Politik geht anders… (DM)               111

Partei der Humanisten
(Die Humanisten)                               91

Partei für Gesundheitsfors -
chung (Gesundheitsforschung)       118

PARTEI MENSCH UMWELT
TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)   1.100

V-Partei³ - Partei für
Veränderung, Vegetarier
und Veganer (V-Partei³)                   243

Mönchengladbach, den 19.10.2017

Hans Wilhelm Reiners
Kreiswahlleiter

Widerspruchsrechte gegen
Datenübermittlungen nach dem

Bundesmeldegesetz (BMG)
vom 03. Mai 2013 (BGBI. I S. 1084),

zuletzt geändert durch Artikel 11 Abs. 4
des Gesetzes vom 18. Juli 2017

(BGBI. I S. 2745)

Der Fachbereich Bürgerservice als Melde -
behörde darf gemäß den nachfolgenden
Rechtsvorschriften Melderegisterdaten
von Personen (Einwohnern) an die ge-
nannten Stellen übermitteln. Die Daten,
welche übermittelt werden dürfen, sind im
Detail den genannten Rechtsvorschriften
zu entnehmen.

• § 58 c Absatz 1 Soldatengesetz (SG)
i.V.m. § 36 Abs. 2 BMG

Dem Bundesamt für das Personal -
manage ment der Bundeswehr dürfen
zum Zweck der Übersendung von
Informationsmate rial Daten zu Per -
sonen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im nächsten Jahr volljährig
werden, übermittelt werden.

• § 42 Abs. 2 BMG

Öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaften dürfen Daten von Familien -
angehörigen (Ehegatten, minderjährige
Kinder und Eltern minderjähriger Kin-
der) der Mitglieder einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft er-
halten, wenn diese nicht derselben
oder keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgemeinschaft angehören. Dies
gilt nicht, wenn Daten für Zwecke des
Steuererhebungsrechts der jeweiligen
Religionsgesellschaft übermittelt wer-
den. 

• § 50 Abs. 1 BMG

Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen darf im
Zusammenhang mit Parlaments- und
Kommunalwahlen zur Wahlwerbung in
den sechs der Wahl oder Abstimmung
vorangehenden Monaten Auskunft
über Gruppen von Wahlberechtigten
erteilt werden, soweit für deren
Zusammen setzung das Lebensalter
der Betroffenen bestimmend ist. 

• § 50 Abs. 2 BMG

Mitgliedern parlamentarischer oder
kommunaler Vertretungskörperschaf-
ten sowie Presse oder Rundfunk darf
die Melde behörde auf Verlangen Aus-
kunft aus dem Melderegister über Al-
ters- oder Ehe jubiläen von Einwohnern
erteilen. Alters jubiläen sind der 70. Ge-
burtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder
folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind
das 50. Und jedes folgende Ehe -
jubiläum.

• § 50 Abs. 3 BMG

Adressbuchverlagen dürfen für die
Herausgabe von Adressbüchern Aus-
künfte zu allen Einwohnern, die das
18. Lebensjahr vollendet haben, erteilt
werden.

Nach den §§ 36 Abs. 2, 42 Abs. 3 bzw. 50
Abs. 5 des BMG haben die betroffenen
Personen das Recht der Übermittlung
ihrer Daten zu widersprechen. Von dem
Widerspruchsrecht kann bei der Neu -
anmeldung in Mönchengladbach, bei
einer Anmeldung innerhalb von Mönchen-
gladbach oder durch eine Erklärung zu
einem späteren Zeitpunkt Gebrauch ge-
macht werden. Entsprechende Formulare
werden bei den Meldestellen sowie auf
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der Homepage der Stadt Mönchenglad-
bach (www.moenchengladbach.de) be-
reitgestellt.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Bürgerservice

Die Veröffentlichung der nachfolgenden
Beschlüsse des Planungs- und Bauaus-
schusses im „Amtsblatt der Stadt Mön-
chengladbach“ wird angeordnet:

– Aufstellung von
Bebauungsplänen;

Öffentliche Auslegung von
Bebauungsplanentwürfen –

Der Planungs- und Bauausschuss der
Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sit-
zung am 26.09.2017 folgende Beschlüsse
gefasst:

I Bebauungsplan Nr. 510/W

Stadtbezirk West, Nordpark (Borussia-
park), Gebiet zwischen den Straßen
Am Hockeypark, Dr.-Adalbert-Jordan-
Straße, Helmut-Grashoff-Straße, Am
Borussiapark und der Feldflur "Wolfsit-
tardbüschchen" (siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193):

1. Den vorliegenden Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 510/W (Deck-
blatt zu den Bebauungsplänen Nr.
505/I, Nr. 507/I, Nr. 508/I und Nr.
509/I) mit dem Entwurf der Begrün-
dung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen. 

Planungsziele:
Sicherstellung der Nutzung des
Fußballstadions nebst ergänzender
sportaffiner Nutzungen und Weiter-
entwicklung des Areals. Sicherung
der das Gebiet stark prägenden
Promenade, die den Verlauf der
ehemaligen Landwehr aufnimmt,
und Weiterführung in Richtung Wes -
ten, um eine Verbindung zum an-
grenzenden Naherholungsgebiet
herzustellen.

2. Die Bebauungspläne Nr. 505/I, Nr.
507/I, Nr. 508/I und Nr. 509/I aufzu-
heben, soweit diese durch das Ge-
biet des Bebauungsplanes Nr.
510/W betroffen werden.“

Zu diesem Bebauungsplan sind folgen-
de Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar:

- Zum Schutzgut Mensch: 
l Informationen zu Lärmbelas -
tungen (Lärmimmissionen und
-emissionen) im Hinblick auf die
Einwirkungen auf das Plangebiet
und die Auswirkungen auf die
Nachbarschaft innerhalb und
außerhalb des Plangebietes
durch Verkehr, Sport- und Frei-
zeitveranstaltungen und Ge -
werbe

l Informationen zum aktiven und
passiven Lärmschutz und zur
Untersuchung und Abwicklung
passiver Schallschutzmaßnah-
men zum Schutz der Anwohner
im Umfeld des Nordparks

l Informationen zu den Auswir-
kungen der Planung auf die Leis -
tungsfähigkeit und Verkehrsqua-
lität im betroffenen Straßennetz

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des Plan -
gebietes

l Informationen zur Berücksich -
tigung von Abstandsklassen an-

grenzender Bebauungspläne
l Informationen zu durch das
Plangebiet führende Richtfunk-
strecken und den damit ver -
bundenen notwendigen Schutz-
abständen und Bauhöhen -
beschränkungen

l Informationen zur Erholungs-
funktion des Plangebietes

- Zu den Schutzgütern Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt:
l Informationen zu den Fest -
setzungen des rechtskräftigen
Landschaftsplanes der Stadt
Mönchengladbach (Natur- und
Landschaftsschutz)

l Informationen zu Pflanzen und
der biologischen Vielfalt im Plan-
gebiet, zu Eingriffen in Natur und
Landschaft und zu Begrünungs-
maßnahmen

l Informationen zur Eingriffs-Aus-
gleich-Bilanzierung

l Informationen zu Tieren und den
Belangen des Artenschutzes im
Sinne des BNatSchG
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l Informationen zur möglichen Be-
einträchtigung von CEF-Maß-
nahmenflächen für das Schwarz-
kehlchen

- Zu den Schutzgütern Boden, Wasser,
Klima und Luft:
l Informationen zu Bergwerksfel-
dern bzw. bergbaulichen Tätig-
keiten und zu den Auswirkungen
von Sümpfungsmaßnahmen des
Braunkohletagebaus

l Informationen zur Geothermie
l Informationen zu potenziellen
schädlichen Bodenveränderun-
gen und Altlastenverdachts-
flächen 

l Informationen zur Inanspruch -
nahme landwirtschaft licher Flä -
chen (besonders schutzwürdige
Böden)

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zur geologischen
und hydrologischen Beschaffen-
heit des Plangebietes

l Informationen zur Grund- und
Abwasserbeseitigung und zur
Versickerung von Nieder-
schlagswassern (Entwässerung)

l Informationen zu Gewässern, zu
Wasserschutzgebieten und
Trinkwasserschutzzonen

l Informationen zu aktiven oder in-
aktiven Grundwassermessstel-
len innerhalb und außerhalb des
Plangebietes

l Informationen zu klimatischen
und lufthygienischen Aus-
gleichsfunktionen des Plange-
bietes, zu Luftschadstoffen
durch Straßenverkehr und zu
Maßnahmen der Luftreinhaltung
(Luftreinhalteplanung)

- Zu den Schutzgütern Landschafts-
und Ortsbild:
l Informationen zur Zulässigkeit
von Werbeanlagen mit Wirkung
zur BAB 61

l Informationen zum Landschafts-
bzw. Ortsbild

- Zu den Schutzgütern Kultur- und
Sachgüter/Denkmal:
l Informationen zur Bodendenk-
malpflege (§§ 15 und 16 DSchG
NRW)

l Informationen zum süd-östlich
des Plangebietes liegenden
Baudenkmal ehem. Provinzial-
Fürsorgeanstalt Rheindahlen

l Informationen zu Sachgütern

Der Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4
BauGB als gesonderter Teil der Be-
gründung mit den laut Anlage 1 BauGB
erforderlichen Informationen sowie fol-
gende Gutachten und wesentliche
umweltbezogene Stellungnahmen im
Sinne von § 3 Abs. 2 BauGB liegen mit
öffentlich aus: 

- Stellungnahme des Niersverbandes
vom 25.01.2016 mit Hinweisen zur
Grund- und Abwasserbeseitigung 

- Stellungnahme des Erftverbandes
vom 29.01.2016 mit dem Hinweis
auf aktive und inaktive Grundwas-
sermessstellen innerhalb und
außerhalb des Plangebietes

- Stellungnahme der NEW
07.02.2017 mit Hinweisen zur Ent-
wässerung des Plangebietes

- Stellungnahme der Bezirksregie-
rung Arnsberg vom 26.01.2016 mit
Hinweisen zu Bergwerksfeldern
bzw. bergbaulichen Tätigkeiten und
den Auswirkungen von Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohletage-
baus

- Stellungnahme des Kampfmittelbe-
seitigungsdienstes der Bezirksre-
gierung Düsseldorf vom 20.01.2016
mit Ergebnissen der Luftbildaus-
wertung für das Plangebiet

- Stellungnahme der Bezirksregie-
rung Düsseldorf vom 03.02.2016
mit Hinweisen zum Landschafts-
und Artenschutz, zu Trinkwasser-
schutzzonen sowie zur Luftreinhal-
teplanung

- Stellungnahme des Landesbetriebs
Straßenbau Nordrhein-Westfalen
vom 04.02.2016 mit der Forderung
einer Auswirkungsuntersuchung in
Bezug auf die Leistungsfähigkeit
und Verkehrsqualität im betroffenen
Straßennetz, mit Hinweisen zum ak-
tiven und passiven Lärmschutz und
mit Hinweisen zur Zulässigkeit von
Werbeanlagen mit Wirkung zur BAB
61

- Stellungnahme des Fachbereichs
Gesundheit (FB 53) der Stadt Mön-
chengladbach vom 11.01.2016 mit
Hinweisen und Anregungen zur Er-
mittlung von Lärmbelastungen (Lär-
mimmissionen und -emissionen)
durch Verkehr, Sport- und Freizeit-
veranstaltungen

- Stellungnahme des Fachbereichs
Bauordnung und Denkmalschutz
(FB 63) der Stadt Mönchenglad-
bach (Untere Denkmalbehörde)
vom 22.01.2016 mit Hinweisen zur
Bodendenkmalpflege (§§ 15 und 16
DSchG NRW) und mit Hinweis auf
das süd-östlich des Plangebietes
liegende Baudenkmal ehem. Pro-
vinzial-Fürsorgeanstalt Rheindahlen 

- Stellungnahme des Fachbereichs
Umwelt (FB 64) der Stadt Mönchen-
gladbach vom 02.02.2016 mit
nachfolgenden Hinweisen und An-
regungen:
l Untere Wasserbehörde (UWB):
Hinweise zu Wasserschutzge-
bieten, zur geologischen und hy-
drologischen Situation des Plan-
gebietes, zur Geothermie und
zur Entwässerung des Plange-
bietes

l Untere Immissionsschutzbehör-
de (UIB): Hinweis zur Berück-
sichtigung von Abstandsklassen
angrenzender Bebauungspläne

l Untere Naturschutzbehörde
(UNB, ehemals Untere Land-
schaftsbehörde): Hinweise zum
Artenschutz (mögliche Beein-

trächtigung von CEF-Maßnah-
menflächen für das Schwarz-
kehlchen) und Anregungen zu
grünordnerischen Maßnahmen

l Untere Bodenschutzbehörde
(UBB): Hinweise zu schädlichen
Bodenveränderungen und Altlas -
tenverdachtsflächen innerhalb
des Plangebietes und zu beson-
ders schutzwürdigen Böden

l Produkt Braunkohle: Hinweise
zu wasserwirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Tagebausümp-
fung auf das Plangebiet

- Stellungnahme der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfa-
len vom 26.01.2016 mit Hinweisen
zur Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen

- Stellungnahme der Bundesnetz -
agentur vom 10.11.2016 mit Hin-
weisen zur Bauleitplanung im Zu-
sammenhang mit Richtfunkstrecken
und mit Angaben zu den in dem er-
mittelten Koordinatenbereich täti-
gen Richtfunkbetreibern

- Stellungnahme der E-Plus Mobil-
funk GmbH vom 22.12.2016 mit
Hinweisen zu durch das Plangebiet
führenden Richtfunkverbindungen
und den damit verbundenen not-
wendigen Schutzabständen und
Bauhöhenbeschränkungen

- Stellungnahme der Telefonica Ger-
many GmbH und Co. OHG vom
22.12.2016 mit Hinweisen zu durch
das Plangebiet führenden Richt-
funkverbindungen und den damit
verbundenen notwendigen Schutz-
abständen und Bauhöhenbeschrän-
kungen

- Stellungnahme des Bundesamtes
für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr
vom 14.01.2016 mit Hinweisen zur
Höhe baulicher Anlagen

- Gutachten Verkehrserschließung
Nordpark in Mönchengladbach vom
27.06.2017, TSC Beratende Ingeni-
eure für Verkehrswesen GmbH &
Co. KG, Essen: Auswirkungsunter-
suchung in Bezug auf die Leis -
tungsfähigkeit und Verkehrsqualität
im betroffenen Straßennetz

- Schalltechnische Untersuchung zu
den Lärmemissionen und -immis-
sionen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 510/W in 41179
Mönchengladbach von Juli 2017,
ADU Cologne, Köln: Ermittlung der
durch die Planung zu erwartenden
Lärmemissionen und Lärmimmis-
sionen im Hinblick auf die Einwir-
kungen auf das Plangebiet und die
Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft innerhalb und außerhalb des
Plangebietes; Untersuchungen zum
Verkehrs-, Sport-, Freizeit- und Ge-
werbelärm

- Gutachterliche Stellungnahme zur
bauleitplanerischen Einordnung ei-
nes Fanshops des VfL Borussia
Mönchengladbach vom 29.07.2016,
Dr. Donato Acocella Stadt- und Re-
gionalentwicklung, Lörrach: Nach-
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weis der städtebaulichen und funk-
tionalen Verträglichkeit der festge-
setzten VF (1.250 qm) und Bewer-
tung gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO

- Untersuchung der maximalen Haus-
beurteilungspegel im Umfeld Nord-
park von Juni 2017, Stadt Mön-
chengladbach, Fachbereich Stadt-
entwicklung und Planung, Abteilung
Verkehrsplanung: Untersuchung
und Abwicklung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz der
Anwohner im Umfeld des Nord-
parks

- Artenschutzrechtliche Stellungnah-
me vom 12.07.2016, Kölner Büro
für Faunistik: Erhalt der Funktion
von an das Plangebiet angrenzen-
den CEF-Maßnahmenflächen für
das Schwarzkehlchen bei Umset-
zung der Planung

II Bebauungsplan Nr. 511/W 

Stadtbezirk West, Nordpark, Gebiet
zwischen der Gladbacher Straße, der
Straße Am Nordpark, der Dr.-Adalbert-
Jordan-Straße und beiderseits der
Helmut-Grashoff-Straße (siehe Abbil-
dung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193):

1. Den vorliegenden Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 511/W (Deck-
blatt zu den Bebauungsplänen Nr.
503/I, Nr. 504/I, II, Nr. 505/I, Nr.
507/I, Nr. 508/I 1. Änderung und Nr.
730/W) mit dem Entwurf der Be-
gründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
öffentlich auszulegen. 

Planungsziele:
Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen, das Plangebiet
für gewerbliche Nutzungen zu festi-
gen und zu entwickeln. Steuerung
des Einzelhandels zum Schutz der
vorhandenen Zentren.

2. Die Bebauungspläne Nr. 503/I, Nr.
504/I, II, Nr. 505/I, Nr. 507/I, Nr.
508/I 1. Änderung und Nr. 730/W
aufzuheben, soweit diese durch das
Gebiet des Bebauungsplanes Nr.
511/W betroffen werden.“

Zu diesem Bebauungsplan sind folgen-
de Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar:

- Zum Schutzgut Mensch: 
l Informationen zu Lärmbelas -
tungen (Lärmimmissionen und
-emissionen) im Hinblick auf die
Einwirkungen auf das Plangebiet
und die Auswirkungen auf die
Nachbarschaft innerhalb und
außerhalb des Plangebietes
durch Verkehr, Sport- und Frei-

zeitveranstaltungen und Gewer-
be

l Informationen zum aktiven und
passiven Lärmschutz und zur
Abwicklung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz
der Anwohner im Umfeld des
Nordparks

l Informationen zu den Auswir-
kungen der Planung auf die Lei-
stungsfähigkeit und Verkehrs-
qualität im betroffenen Straßen-
netz

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zu vorhandenen
Glasfaserleitungen

l Informationen zu durch das
Plangebiet führende Richtfunk-
strecken und den damit verbun-
denen notwenigen Schutzab-
ständen und Bauhöhenbe-
schränkungen

l Informationen zur Erholungs-
funktion des Plangebietes

- Zu den Schutzgütern Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt:
l Informationen zu Pflanzen und
der biologischen Vielfalt im Plan-
gebiet, zu Eingriffen in Natur und
Landschaft und zu Begrünungs-
maßnahmen

l Informationen zur Eingriffs-Aus-
gleichs-Bilanzierung und zu
möglichen städtebaulichen Maß-
nahmen zugunsten einer positi-
ven Bilanz 

l Informationen zu Tieren und den
Belangen des Artenschutzes im
Sinne des BNatSchG

- Zu den Schutzgütern Boden, Wasser,
Klima und Luft:
l Informationen zu Bergwerksfel-
dern bzw. bergbaulichen Tätig-
keiten und den Auswirkungen
von Sümpfungsmaßnahmen des
Braunkohletagebaus

l Informationen zur geologischen
und hydrologischen Beschaffen-
heit des Plangebietes

l Informationen zur Geothermie
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l Informationen zu potenziellen
schädlichen Bodenveränderun-
gen und Altlastenverdachts-
flächen, 

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zu aktiven oder in-
aktiven Grundwassermessstel-
len innerhalb und außerhalb des
Plangebietes

l Informationen zur Grund- und
Abwasserbeseitigung und zur
Versickerung von Nieder-
schlagswassern (Entwässerung)

l Informationen zu Wasserschutz-
gebieten

l Informationen zu klimatischen
und lufthygienischen Aus-
gleichsfunktionen des Plange-
bietes, zu Luftschadstoffen
durch Straßenverkehr und zu
Maßnahmen der Luftreinhaltung
(Luftreinhalteplanung)

- Zu den Schutzgütern Landschafts-
und Ortsbild:
l Informationen zu Werbeanlagen
mit Wirkung zur BAB 61

l Informationen zum Landschafts-
und Ortsbild

- Zu den Schutzgütern Kultur- und
Sachgüter/Denkmal:
l Informationen zum Baudenkmal
der ehem. Provinzial-Fürsorge-
anstalt Rheindahlen (Denkmal-
schutz)

l Informationen zur Bodendenk-
malpflege (§§ 15 und 16 DSchG
NRW)

l Informationen zu Sachgütern

Der Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4
BauGB als gesonderter Teil der Be-
gründung mit den laut Anlage 1 BauGB
erforderlichen Informationen sowie fol-
gende Gutachten und wesentliche um-
weltbezogene Stellungnahmen im Sin-
ne von § 3 Abs. 2 BauGB liegen mit öf-
fentlich aus: 

- Stellungnahme des Erftverbandes
vom 18.03.2016 mit dem Hinweis
auf aktive und inaktive Grundwas-
sermessstellen innerhalb und
außerhalb des Plangebietes

- Stellungnahme der NEW 04.07.
2016 mit Hinweisen zur Entwässe-
rung des Plangebietes

- Ergänzende Stellungnahme der
NEW vom 26.01.2017 mit Hinwei-
sen zur Entwässerung des Plange-
bietes

- Stellungnahme der Bezirksregie-
rung Arnsberg vom 16.03.2016 mit
Hinweisen zu Bergwerksfeldern
bzw. bergbaulichen Tätigkeiten und
den Auswirkungen von Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohletage-
baus

- Stellungnahme des Amtes für Denk-
malpflege im Rheinland (LVR) vom
17.03.2016 mit Hinweisen auf das
Baudenkmal ehem. Provinzial-Für-
sorgeanstalt Rheindahlen und den
Erlaubnisvorbehalt im Rahmen des

Umgebungsschutzes gemäß § 9
DSchG NRW

- Stellungnahme des Ordnungsamtes
der Stadt Mönchengladbach vom
28.03.2017 mit Ergebnissen der
Luftbildauswertung für das Plange-
biet durch den staatlichen Kampf-
mittelbeseitigungsdienst der Be-
zirksregierung Düsseldorf 

- Stellungnahme des Landesbetriebs
Straßenbau Nordrhein-Westfalen
vom 11.03.2016 mit der Forderung
einer Auswirkungsuntersuchung in
Bezug auf die Leistungsfähigkeit und
Verkehrsqualität im betroffenen Stra -
ßennetz, mit Hinweisen zum aktiven
und passiven Lärmschutz und mit
Hinweisen zur Zulässigkeit von Wer-
beanlagen mit Wirkung zur BAB 61

- Stellungnahme des Fachbereichs
Gesundheit (FB 53) der Stadt Mön-
chengladbach vom 14.03.2016 mit
Hinweisen und Anregungen zur Er-
mittlung von Lärmbelastungen (Lär-
mimmissionen und -emissionen)
durch Verkehr, Sport- und Freizeit-
veranstaltungen

- Stellungnahme des Fachbereichs
Umwelt (FB 64) der Stadt Mönchen-
gladbach vom 29.03.2016 mit
nachfolgenden Hinweisen und An-
regungen:
l Untere Wasserbehörde (UWB):
Hinweise zu Wasserschutzge-
bieten, zur geologischen und hy-
drologischen Situation des Plan-
gebietes, zur Geothermie und
zur Entwässerung des Plange-
bietes

l Untere Immissionsschutzbehör-
de (UIB): Forderung eines Gut-
achtens zum Gewerbelärm

l Untere Naturschutzbehörde
(UNB, ehemals Untere Land-
schaftsbehörde): Anregungen
zur Änderung der GRZ und der
Verschiebung von Baugrenzen
zugunsten einer positiven Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

l Produkt Braunkohle: Hinweise
zu wasserwirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Tagebausümp-
fung auf das Plangebiet

- Stellungnahme der Bundesnetz -
agentur vom 10.11.2016 mit Hin-
weisen zur Bauleitplanung im Zu-
sammenhang mit Richtfunkstrecken
und mit Angaben zu den in dem er-
mittelten Koordinatenbereich täti-
gen Richtfunkbetreibern

- Stellungnahme der E-Plus Mobil-
funk GmbH vom 22.12.2016 mit
Hinweisen zu durch das Plangebiet
führenden Richtfunkverbindungen
und den damit verbundenen not-
wendigen Schutzabständen und
Bauhöhenbeschränkungen

- Stellungnahme der Telefonica Ger-
many GmbH und Co. OHG vom
22.12.2016 mit Hinweisen zu durch
das Plangebiet führenden Richt-
funkverbindungen und den damit
verbundenen notwendigen Schutz-
abständen und Bauhöhenbeschrän-
kungen

- Stellungnahme der Vodafone
GmbH vom 28.11.2016 mit Hinwei-
sen zu im Planungsbereich befindli-
chen Glasfaserleitungen

- Gutachten Verkehrserschließung
Nordpark in Mönchengladbach vom
27.06.2017, TSC Beratende Ingeni-
eure für Verkehrswesen GmbH &
Co. KG, Essen: Auswirkungsunter-
suchung in Bezug auf die Leis -
tungsfähigkeit und Verkehrsqualität
im betroffenen Straßennetz

- Schalltechnische Untersuchung zu
den Lärmemissionen und -immis-
sionen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 511/W in 41179
Mönchengladbach von März 2017,
ADU Cologne, Köln: Ermittlung der
durch die Planung zu erwartenden
Lärmemissionen und Lärmimmis-
sionen im Hinblick auf die Einwir-
kungen auf das Plangebiet und die
Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft innerhalb und außerhalb des
Plangebietes; Untersuchungen zum
Verkehrs-, Sport-, Freizeit- und Ge-
werbelärm

- Untersuchung der maximalen Haus-
beurteilungspegel im Umfeld Nord-
park von Juni 2017, Stadt Mön-
chengladbach, Fachbereich Stadt-
entwicklung und Planung, Abteilung
Verkehrsplanung: Untersuchung
und Abwicklung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz der
Anwohner im Umfeld des Nord-
parks

III Bebauungsplan Nr. 782/W, Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung ge -
mäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB)

Stadtbezirk West - Rheindahlen-Land,
Gebiet zwischen den Straßen Menn-
rath und Mennrathhött (siehe Abbil-
dung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193):

1. Einen Bebauungsplan mit Festset-
zungen im Sinne des § 30 BauGB
für den im vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 782/W (Deck-
blatt zum Bebauungsplan Nr. 238/I)
bezeichneten Planbereich im Stadt-
bezirk West - Rheindahlen-Land,
Gebiet zwischen den Straßen
Mennrath und Mennrathhött  gemäß
§ 13a BauGB im beschleunigten
Verfahren aufzustellen.

Planungsziele:
Gewährleistung einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung durch
Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung
von Wohngebäuden.
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2. Den vorliegenden Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 782/W mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich auszulegen;

3. den Bebauungsplan Nr. 238/I auf-
zuheben, soweit dieser durch das
Gebiet des Bebauungsplanes Nr.
782/W betroffen wird“. 

Von der Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13
Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB werden die
Beschlüsse des Planungs- und Bau -
ausschusses, Bebauungspläne aufzustel-
len, hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Entwürfe der vorgenannten Bebau-
ungspläne werden mit den Entwürfen der
Begründungen sowie ggf. den wesent -

lichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und Gutachten in
der Zeit vom 09.11.2017 bis einschließlich
08.12.2017 im Fachbereich Stadtentwick-
lung und Planung, Rathaus Rheydt, Ein-
gang G, im Foyer des III. Obergeschos-
ses, in den Zeiten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt. 

Auch können die Entwürfe der Bebau-
ungspläne und der Begründungen sowie
die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen und
Gutachten während der Auslegungsfrist
im Internet auf der Homepage der Stadt
Mönchengladbach

(http://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist kann jeder-
mann zu den Planentwürfen schriftlich
oder zur Niederschrift Stellungnahmen
abgeben. 
Gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 6
BauGB wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. 

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflich -
tigen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalender -
jahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“
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Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Ar -
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 19.10.2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Die Veröffentlichung der nachfolgenden
Beschlüsse des Planungs- und Bauaus-
schusses im „Amtsblatt der Stadt Mön-
chengladbach“ wird angeordnet:

– Änderungen des Flächen -
nutzungsplanes der Stadt

Mönchengladbach;
Öffentliche Auslegung von
Änderungsentwürfen des

Flächennutzungsplanes der
Stadt Mönchengladbach –

Der Planungs- und Bauausschuss der
Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sit-
zung am 26.09.2017 folgende Beschlüsse
gefasst:

I 207. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Mönchengladbach

Stadtbezirk West, Bereich Nordpark
(Borussiapark) - Gebiet zwischen den
Straßen Am Hockeypark, Dr.-Adalbert-
Jordan-Straße, Helmut-Grashoff-
Straße, Am Borussiapark und der Feld-
flur "Wolfsittardbüschchen"

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193):

1. Den wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Mönchengladbach
für den im vorliegenden Entwurf be-
zeichneten Planbereich im Stadtbe-
zirk West, Bereich Nordpark (Borus-
siapark), Gebiet zwischen den
Straßen Am Hockeypark, Dr.-Adal-
bert-Jordan-Straße, Helmut Gras-
hoff-Straße, Am Borussiapark und
der Feldflur „Wolfsittardbüsch-
chen“, zu ändern (207. Änderung).

Planungsziele:
Weiterentwicklung des Borussia-
parks, Sicherung der Stadionnut-
zung durch den VFL Borussia Mön-
chengladbach und Einbeziehung
der das Stadion umgebenden
Flächen zugunsten weiterer sportaf-
finer Nutzungen.

2. Den vorliegenden Entwurf der 207.
Änderung des Flächennutzungspla-

nes der Stadt Mönchengladbach mit
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich auszulegen.“

Zu dieser Änderung des Flächennut-
zungsplanes sind folgende Arten um-
weltbezogener Informationen verfüg-
bar:
- Zum Schutzgut Mensch: 

l Information zu Lärmbelastungen
(Lärmimmissionen und -emissio-
nen) im Hinblick auf die Einwir-
kungen auf das Plangebiet und
die Auswirkungen auf die Nach-
barschaft innerhalb und außer-
halb des Plangebietes durch
Verkehr, Sport- und Freizeitver-
anstaltungen und Gewerbe

l Informationen zum aktiven und
passiven Lärmschutz und zur
Untersuchung und Abwicklung
passiver Schallschutzmaßnah-
men zum Schutz der Anwohner
im Umfeld des Nordparks

l Informationen zu Auswirkungen
der Planung auf die Leistungs-
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fähigkeit und Verkehrsqualität im
betroffenen Straßennetz

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zur Berücksichti-
gung von Abstandsklassen an-
grenzender Bebauungspläne

l Informationen zu durch das
Plangebiet führende Richtfunk-
strecken und den damit verbun-
denen notwendigen Schutzab-
ständen und Bauhöhenbe-
schränkungen

l Informationen zur Erholungs-
funktion des Plangebietes

- Zu den Schutzgütern Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt:
l Informationen zu den Festset-
zungen des rechtskräftigen
Landschaftsplans der Stadt
Mönchengladbach (Natur- und
Landschaftsschutz)

l Informationen zu Pflanzen und
der biologischen Vielfalt im Plan-
gebiet, zu Eingriffen in Natur und
Landschaft und zu Begrünungs-
maßnahmen

l Informationen zur Eingriffs-Aus-
gleich-Bilanzierung

l Informationen zu Tieren und den
Belangen des Artenschutzes im
Sinne des BNatSchG

l Informationen zu natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Belangen
(mögliche Beschädigung bzw.
Beeinträchtigung von Schutzge-
bieten und mögliche Beeinträch-
tigung der FFH-Art Kammmolch)
bei möglicherweise Verlagerung
des Bahnhofs

l Informationen zur möglichen Be-
einträchtigung von CEF-Maß-
nahmenflächen für das Schwarz-
kehlchen

- Zu den Schutzgütern Boden, Wasser,
Klima und Luft:
l Informationen zu Bergwerksfel-
dern bzw. bergbaulichen Tätig-
keiten und zu den Auswirkungen
von Sümpfungsmaßnahmen des
Braunkohletagebaus

l Informationen zur Geothermie
l Informationen zu potenziell
schädlichen Bodenveränderun-
gen und Altlastenverdachts-
flächen

l Informationen zur geologischen
und hydrologischen Beschaffen-
heit des Plangebietes

l Informationen zur Inanspruch -
nahme landwirtschaft licher Flä -
chen (besonders schutzwürdige
Böden)

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zur Grund- und
Abwasserbeseitigung und zur
Versickerung von Nierder-
schlagswassern (Entwässerung)

l Informationen zu Gewässern, zu
Wasserschutzgebieten und
Trinkwasserschutzzonen

l Informationen zu klimatischen
und lufthygienischen Aus -

gleichsfunktionen des Plange-
bietes, zu Luftschadstoffen
durch Straßenverkehr und zu
Maßnahmen der Luftreinhaltung
(Luftreinhalteplanung)

- Zu den Schutzgütern Landschafts-
und Ortsbild
l Informationen zum Landschafts-
und Ortsbild

- Zu den Schutzgütern Kultur- und
Sachgüter / Denkmalschutz
l Informationen zur Bodendenk-
malpflege (§§ 15 und 16 DSchG
NRW)

l Informationen zum süd-östlich
des Plangebietes liegenden
Baudenkmal ehem. Provinzial-
Fürsorgeanstalt Rheindahlen 

l Informationen zu Sachgütern

Der Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4
BauGB als gesonderter Teil der Be-
gründung mit den laut Anlage 1 BauGB
erforderlichen Informationen sowie fol-
gende Gutachten und wesentliche um-
weltbezogene Stellungnahmen im Sin-
ne von § 3 Abs. 2 BauGB liegen mit öf-
fentlich aus: 

- Stellungnahme des Niersverbandes
vom 25.01.2016 mit Hinweisen zur
Grund- und Abwasserbeseitigung 

- Stellungnahme der NEW 07.02.
2016 mit Hinweisen zur Entwässe-
rung des Plangebietes

- Stellungnahme der Bezirksregie-
rung Arnsberg vom 25.01.2016 mit
Hinweisen zu Bergwerksfeldern
bzw. bergbaulichen Tätigkeiten und
den Auswirkungen von Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohletage-
baus

- Stellungnahme des Amtes für Denk-
malpflege im Rheinland (LVR) vom
28.01.2016 mit Hinweisen auf das
süd-östlich des Plangebietes lie-
genden Baudenkmal ehem. Provin-
zial-Fürsorgeanstalt Rheindahlen
und den Erlaubnisvorbehalt im Rah-
men des Umgebungsschutzes
gemäß § 9 DSchG NRW

- Stellungnahme der Bezirksregie-
rung Düsseldorf vom 03.02.2016
mit Hinweisen zum Landschafts-
und Artenschutz, zu Trinkwasser-
schutzzonen sowie zur Luftreinhal-
teplanung

- Stellungnahme des Landesbetriebs
Straßenbau Nordrhein-Westfalen
vom 04.02.2016 mit der Forderung
einer Auswirkungsuntersuchung in
Bezug auf die Leistungsfähigkeit
und Verkehrsqualität im betroffenen
Straßennetz und mit Hinweisen zum
aktiven und passiven Lärmschutz

- Stellungnahme des Fachbereichs
Gesundheit (FB 53) der Stadt Mön-
chengladbach vom 11.01.2016 mit
Hinweisen und Anregungen zur
Ermittlung von Lärmbelastungen
(Lärm immissionen und -emissionen)
durch Verkehr, Sport- und Freizeit-
veranstaltungen

- Stellungnahme des Fachbereichs
Bauordnung und Denkmalschutz
(FB 63) der Stadt Mönchenglad-

bach (Untere Denkmalbehörde)
vom 22.01.2016 zur Boden- und
Baudenkmalpflege

- Stellungnahme des Fachbereichs
Umwelt (FB 64) der Stadt Mönchen-
gladbach vom 02.02.2016 mit
nachfolgenden Hinweisen und An-
regungen:
l Untere Wasserbehörde (UWB):
Hinweise zu Wasserschutzge-
bieten, zur geologischen und hy-
drologischen Situation des Plan-
gebietes, zur Geothermie und
zur Entwässerung des Plange-
bietes

l Untere Immissionsschutzbehör-
de (UIB): Hinweis zur Berück-
sichtigung von Abstandsklassen
angrenzender Bebauungspläne

l Untere Naturschutzbehörde
(UNB, ehemals Untere Land-
schaftsbehörde): Hinweise zum
Artenschutz (mögliche Beein-
trächtigung von CEF-Maßnah-
menflächen für das Schwarzkehl-
chen) und Anregungen zu grün-
ordnerischen Maßnahmen sowie
Hinweise zur angenommenen
Verlagerung des Bahnhofs (mög-
liche Beeinträchtigung einer FFH-
Art (Kammmolch) und mögliche
Beschädigung bzw. Beeinträchti-
gung von Schutzgebieten)

l Untere Bodenschutzbehörde
(UBB): Hinweise zu schädlichen
Bodenveränderungen und Altla-
stenverdachtsflächen innerhalb
des Plangebietes und zu beson-
ders schutzwürdigen Böden

- Stellungnahme der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfa-
len vom 26.01.2016 mit Hinweisen
zur Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen

- Stellungnahme der Bundesnetza-
gentur vom 10.11.2016 mit Hinwei-
sen zur Bauleitplanung im Zusam-
menhang mit Richtfunkstrecken
und mit Angaben zu den in dem er-
mittelten Koordinatenbereich täti-
gen Richtfunkbetreibern

- Stellungnahme der E-Plus Mobil-
funk GmbH vom 22.12.2016 mit
Hinweisen zu durch das Plangebiet
führenden Richtfunkverbindungen
und den damit verbundenen not-
wendigen Schutzabständen und
Bauhöhenbeschränkungen

- Stellungnahme der Telefonica Ger-
many GmbH und Co. OHG vom
22.12.2016 mit Hinweisen zu durch
das Plangebiet führenden Richt-
funkverbindungen und den damit
verbundenen notwendigen Schutz-
abständen und Bauhöhenbeschrän-
kungen

- Gutachten Verkehrserschließung
Nordpark in Mönchengladbach vom
27.06.2017, TSC Beratende Ingeni-
eure für Verkehrswesen GmbH &
Co. KG, Essen: Auswirkungsunter-
suchung in Bezug auf die Leis -
tungsfähigkeit und Verkehrsqualität
im betroffenen Straßennetz

- Schalltechnische Untersuchung zu
den Lärmemissionen und -immis-
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sionen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 510/W in 41179
Mönchengladbach von Juli 2017,
ADU Cologne, Köln: Ermittlung der
durch die Planung zu erwartenden
Lärmemissionen und Lärmimmis-
sionen im Hinblick auf die Einwir-
kungen auf das Plangebiet und die
Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft innerhalb und außerhalb des
Plangebietes; Untersuchungen zum
Verkehrs-, Sport-, Freizeit- und Ge-
werbelärm

- Gutachterliche Stellungnahme zur
bauleitplanerischen Einordnung ei-
nes Fanshops des VfL Borussia
Mönchengladbach vom 29.07.2016,
Dr. Donato Acocella Stadt- und Re-
gionalentwicklung, Lörrach: Nach-
weis der städtebaulichen und funk-
tionalen Verträglichkeit der festge-
setzten VF (1.250 qm) und Bewer-
tung gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO

- Untersuchung der maximalen Haus-
beurteilungspegel im Umfeld Nord-
park von Juni 2017, Stadt Mön-
chengladbach, Fachbereich Stadt-

entwicklung und Planung, Abteilung
Verkehrsplanung: Untersuchung
und Abwicklung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz der
Anwohner im Umfeld des Nord-
parks

- Artenschutzrechtliche Stellungnah-
me vom 12.07.2016, Kölner Büro
für Faunistik: Erhalt der Funktion
von an das Plangebiet angrenzen-
den CEF-Maßnahmenflächen für
das Schwarzkehlchen bei Umset-
zung der Planung

II 225. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Mönchengladbach

Stadtbezirk West, Bereich Nordpark -
Gebiet zwischen den Straßen Am
Nordpark, Gladbacher Straße, Helmut-
Grashoff-Straße, Dr.-Adalbert-Jordan-
Straße und der Straße Am Hockeypark

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193):

1. Den wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Mönchengladbach
für den im vorliegenden Entwurf be-
zeichneten Planbereich im Stadtbe-
zirk West, Bereich Nordpark – Ge-
biet zwischen den Straßen Am
Nordpark, Gladbacher Straße, Hel-
mut-Grashoff-Straße, Dr.-Adalbert-
Jordan-Straße und der Straße Am
Hockeypark, zu ändern (225. Ände-
rung).

Planungsziele:
Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen, das Plangebiet
im östlichen Teil des Nordparks für
gewerbliche Nutzungen zu festigen
und zu entwickeln.

2. Den vorliegenden Entwurf der 225.
Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Mönchengladbach
mit der Begründung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich auszule-
gen.“

Zu dieser Änderung des Flächennut-
zungsplanes sind folgende Arten um-
weltbezogener Informationen verfüg-
bar:

- Zum Schutzgut Mensch: 
l Informationen zu Lärmbelas -
tungen (Lärmimmissionen und
-emissionen) im Hinblick auf die
Einwirkungen auf das Plangebiet
und die Auswirkungen auf die
Nachbarschaft innerhalb und
außerhalb des Plangebietes
durch Verkehr, Sport- und Frei-
zeitveranstaltungen und Gewer-
be

l Informationen zum aktiven und
passiven Lärmschutz und zur
Abwicklung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz
der Anwohner im Umfeld des
Nordparks

l Informationen zu den Auswir-
kungen der Planung auf die Leis -
tungsfähigkeit und Verkehrsqua-
lität im betroffenen Straßennetz

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zur Erholungs-
funktion des Plangebietes

- Zu den Schutzgütern Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt:
l Informationen zu Pflanzen und
der biologischen Vielfalt im Plan-
gebiet, zu Eingriffen in Natur und
Landschaft und zu Begrünungs-
maßnahmen

l Informationen zur Eingriffs-Aus-
gleich-Bilanzierung

l Informationen zu Tieren und den
Belangen des Artenschutzes im
Sinne des BNatSchG

- Zu den Schutzgütern Boden, Was-
ser, Klima und Luft:
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l Informationen zu Bergwerks -
feldern bzw. bergbaulichen
Tätigkeiten und den Auswirkun-
gen von Sümpfungsmaßnahmen
des Braunkohletagebaus

l Informationen zur geologischen
und hydrologischen Beschaffen-
heit des Plangebietes

l Informationen zur Geothermie
l Informationen zu potenziellen
schädlichen Bodenveränderun-
gen und Altlastenverdachts-
flächen

l Informationen zu potenziellen
Kampfmitteln innerhalb des
Plangebietes

l Informationen zur Grund- und
Abwasserbeseitigung und zur
Versickerung von Nieder-
schlagswassern (Entwässerung)

l Informationen zu Wasserschutz-
gebieten

l Informationen zu klimatischen
und lufthygienischen Aus-
gleichsfunktionen des Plange-
bietes, zu Luftschadstoffen
durch Straßenverkehr und zu
Maßnahmen der Luftreinhaltung
(Luftreinhalteplanung)

- Zu den Schutzgütern Landschafts-
und Ortsbild:
l Informationen zum Landschafts-
und Ortsbild

- Zu den Schutzgütern Kultur- und
Sachgüter/Denkmal:
l Informationen zum Baudenkmal
ehem. Provinzial-Fürsorge -
anstalt Rheindahlen (Denkmal-
schutz)

l Informationen zur Bodendenk-
malpflege (§§ 15 und 16 DSchG
NRW)

l Informationen zu Sachgütern

Der Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4
BauGB als gesonderter Teil der Be-
gründung mit den laut Anlage 1 BauGB
erforderlichen Informationen sowie fol-
gende Gutachten und wesentliche um-
weltbezogene Stellungnahmen im Sin-
ne von § 3 Abs. 2 BauGB liegen mit öf-
fentlich aus: 

- Stellungnahme der NEW
04.07.2016 mit Hinweisen zur Ent-
wässerung des Plangebietes

- Stellungnahme der Bezirksregie-
rung Arnsberg vom 16.03.2016 mit
Hinweisen zu Bergwerksfeldern
bzw. bergbaulichen Tätigkeiten und
den Auswirkungen von Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohletage-
baus

- Stellungnahme des Amtes für Denk-
malpflege im Rheinland (LVR) vom
17.03.2016 mit Hinweisen auf das
Baudenkmal ehem. Provinzial-Für-
sorgeanstalt Rheindahlen und den
Erlaubnisvorbehalt im Rahmen des
Umgebungsschutzes gemäß § 9
DSchG NRW

- Stellungnahme des Landesbetriebs
Straßenbau Nordrhein-Westfalen
vom 11.03.2016 mit der Forderung
einer Auswirkungsuntersuchung in
Bezug auf die Leistungsfähigkeit

und Verkehrsqualität im betroffenen
Straßennetz und mit Hinweisen zum
aktiven und passiven Lärmschutz

- Stellungnahme des Fachbereichs
Gesundheit (FB 53) der Stadt Mön-
chengladbach vom 14.03.2016 mit
Hinweisen und Anregungen zur Er-
mittlung von Lärmbelastungen
(Lärm immissionen und -emissionen)
durch Verkehr, Sport- und Freizeit-
veranstaltungen

- Stellungnahme des Fachbereichs
Umwelt (FB 64) der Stadt Mönchen-
gladbach vom 29.03.2016 mit
nachfolgenden Hinweisen und An-
regungen:
l Untere Wasserbehörde (UWB):
Hinweise zu Wasserschutz -
gebieten, zur geologischen und
hydrologischen Situation des
Plangebietes, zur Geothermie
und zur Entwässerung des Plan-
gebietes

l Untere Immissionsschutzbehör-
de (UIB): Hinweis zur Erstellung
eines Gutachten zum Gewerbe-
lärm

l Produkt Braunkohle: Hinweise
zu wasserwirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Tagebausümp-
fung auf das Plangebiet

- Gutachten Verkehrserschließung
Nordpark in Mönchengladbach vom
27.06.2017, TSC Beratende Ingeni-
eure für Verkehrswesen GmbH &
Co. KG, Essen: Auswirkungsunter-
suchung in Bezug auf die Leis -
tungsfähigkeit und Verkehrsqualität
im betroffenen Straßennetz

- Schalltechnische Untersuchung zu
den Lärmemissionen und -immis-
sionen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 511/W in 41179
Mönchengladbach von März 2017,
ADU Cologne, Köln: Ermittlung der
durch die Planung zu erwartenden
Lärmemissionen und Lärmimmis-
sionen im Hinblick auf die Einwir-
kungen auf das Plangebiet und die
Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft innerhalb und außerhalb des
Plangebietes; Untersuchungen zum
Verkehrs-, Sport-, Freizeit- und Ge-
werbelärm

- Untersuchung der maximalen Haus-
beurteilungspegel im Umfeld Nord-
park von Juni 2017, Stadt Mön-
chengladbach, Fachbereich Stadt-
entwicklung und Planung, Abteilung
Verkehrsplanung: Untersuchung
und Abwicklung passiver Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz der
Anwohner im Umfeld des Nord-
parks

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB werden die Be-
schlüsse des Planungs- und Bauaus-
schusses, den Flächennutzungsplan der
Stadt Mönchengladbach zu ändern, hier-
mit ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Änderungsentwürfe des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Mönchengladbach
werden mit den Entwürfen der Begrün-

dungen sowie den wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellung -
nahmen und Gutachten in der Zeit vom
09.11.2017 bis einschließlich 08.12.2017
im Fachbereich Stadtentwicklung und
Planung, Rathaus Rheydt, Eingang G, im
Foyer des III. Obergeschosses, in den Zei-
ten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt. 

Auch können die Entwürfe der Änderun-
gen des Flächennutzungsplanes der Stadt
Mönchengladbach und der dazugehöri-
gen Begründungen sowie die wesent -
lichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und Gutachten
während der Auslegungsfrist im Internet
auf der Homepage der Stadt Mönchen-
gladbach
(http://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist kann jeder-
mann zu dem Planentwurf schriftlich oder
zur Niederschrift Stellungnahmen abge-
ben. 
Gemäß § 3 Abs. 2 und § 3 Abs. 3 i. V. m.
§ 4a Abs. 6 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Mönchengladbach
unberücksichtigt bleiben können. 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwen-
dungen ausgeschlossen ist, die sie im
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat,
aber hätte geltend machen können.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S.
2193) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
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res, in dem die in Absatz 3 Satz 1 be-
zeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
beachtliche Mängel des Ab -
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrech t -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 19.10.2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Eickener Straße (Gemarkung Mönchen-
gladbach, Flur 15)
Stichstraße, die zwischen den Häusern
Eickener Straße Nr. 166 und 172 nach
Osten vom Hauptzug abzweigt und auf
einer Länge von ca. 38,50 m verläuft
(Flurstück 654)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Heinz-Spieker-Straße (Gemarkung Mön-
chengladbach, Flur 33)
Straße verlaufend von der nordwestlichen
Grundstücksgrenze des Flurstücks Nr.
259 in südwestlicher Richtung bis nor-
döstlichen Grundstücksgrenze des Flur-
stücks Nr. 274 (Flurstücke 290 und 291)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Verkehrsberuhigter Bereich

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
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NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Katzenbauerstraße (Gemarkung Schelsen,
Flur 10)
von den Häusern Nr. 8 und 10 bis zur
Straße Jostenfeld (Flurstücke 184 und 186
tlw.)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Kloetersgasse (Gemarkung Rheydt, Flur
27)
von Wilhelm-Schiffer-Straße bis zur süd -
lichen Grenze des Grundstücks Gemar-

kung Rheydt, Flur 27, Flurstück 412 (Flur-
stücke 411 und 414)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Kommer Weg (Gemarkung Odenkirchen,
Flur 14)
1. Straße verlaufend von der Grünstraße
bis zur Kürschnerstraße (Flurstück
1862)

2. Fuß- und Radweg verlaufend zwischen
den Häusern Kommer Weg Nr. 22 und
Kürschnerstraße Nr. 26 zur nordöst-
lichen Grenze des Flurstücks 1866
(Flurstück 1865)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Zu 1.: Anliegerstraße
Zu 2.: Fuß- und Radweg

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Zu 1.: Keine
Zu 2.: Die Widmung wird auf die Be-

nutzungsart Fußgänger- und
Radverkehr beschränkt

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Kürschnerstraße (Gemarkung Odenkir-
chen, Flur 14)
vom Kommer Weg bis zur südwestlichen
Grenze des Grundstücks Gemarkung
Odenkirchen, Flur 14, Flurstück 1867
(Flurstücke 1861 und 1864) 

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.
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Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Verkehrsberuhigter Bereich

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Sasserath (Gemarkung Odenkirchen, Flur
109)
verlaufend von Mongshofer Weg bis zu
den südöstlichen Grundstücksgrenzen
der Häuser Nrn. 21 und 31 (Flurstück 16
tlw.)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Stationsweg (Gemarkung Mönchenglad-
bach-Land, Flur 66)
Straße verlaufend von Haus-Nr. 85 in süd-
westliche Richtung bis zur Wilhelm-Mau-
bach-Straße (Flurstück 289 tlw. )

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr.
2 StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 

schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet:

Lagebezeichnung:
Steinmetzstraße (Gemarkung Mönchen-
gladbach, Flur 21 und 22)
von Sittardstraße bis Eickener Straße (Flur
21, Flurstück 417 und  Flur 22 Flurstücke
299 tlw., 303, 325, 327 tlw.)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Kreisstraße gemäß § 3 Abs. 3 StrWG
NRW

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Die vorgenannte Straße wird gem. § 5
Abs. 3 StrWG NW als Ortsdurchfahrt der
Kreisstraße Nr. 13 festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.
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Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 zuletzt
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes
vom 15. November 2016 (GV.NRW.
S. 934), dem öffentlichen Verkehr ge -
widmet::

Lagebezeichnung:
Viersener Straße (Gemarkung Mönchen-
gladbach, Flur 87)
von Steinmetzstraße bis Kaiserstraße
(Flurstück 226 tlw.)

Anmerkung: 
Der Lageplan kann beim Fachbereich
Straßenbau und Verkehrstechnik Abtei-
lung Verwaltung und Service, Rathaus
Rheydt, Zimmer 443 eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Klassifizierung
Kreisstraße gemäß § 3 Abs. 3 StrWG
NRW

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Die vorgenannte Straße wird gem. § 5
Abs. 3 StrWG NW als Ortsdurchfahrt der
Kreisstraße Nr. 13 festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 18.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Haushaltssatzung der Stadt
Mönchengladbach für das

Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit al-
len Anlagen für das Haushaltsjahr 2018
liegt gem. § 80 (3) der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)
zur Einsichtnahme von Donnerstag, dem
02.11.2017 bis Mittwoch Donnerstag,
dem 15.11.2017 während der allgemeinen
Dienstzeit öffentlich aus in der Kämmerei,
Altstadt-Galerie, Sandradstr. 3, 2. Ober-
geschoss, Zimmer 116, sowie in den
nachstehend bezeichneten Bezirksverwal-
tungsstellen:

Bezirksverwaltungsstelle Nord –
Stadtmitte, 
Vitus-Center, Goebenstraße 4-8,
Zimmer 355,

Bezirksverwaltungsstelle Ost – Neuwerk
Liebfrauenstraße 52, 1. Obergeschoss,
Zimmer 17,

Bezirksverwaltungsstelle Ost –
Giesenkirchen,
Konstantinplatz 19, Erdgeschoss,
Zimmer 4,

Bezirksverwaltungsstelle Süd – Rheydt,
Rathaus Rheydt, Eingang F, Erdgeschoss,
Zimmer 46,

Bezirksverwaltungsstelle Süd –
Odenkirchen, 
Wingertsplatz 1, 2. Erdgeschoss,
Zimmer 2,

Bezirksverwaltungsstelle West –
Rheindahlen,
Plektrudisstraße 25/27, 1. Erdgeschoss,
Zimmer 7,

Bezirksverwaltungsstelle West – Wickrath, 
Klosterstraße 8, 1. Obergeschoss,
Zimmer 11.

Zusätzlich ist der Entwurf im Internet per
Kurzlink und per scanbarem QR Code ab-
rufbar. Für den Scan des QR-Codes
benötigen Sie ein Smartphone oder Tablet
mit einer entsprechenden App. Neben den
einzelnen Dateien wird auch ein Download
aller Informationen als Zip-Datei angebo-
ten. 

Download (Zip Datei)

stadtmg.de/hhe2018d 

Webseite

stadtmg.de/hhe2018w 

Die Kurzlinks können in die Adresszeile Ih-
res Browsers eingegeben werden. Sie lau-
ten: 
stadtmg.de/hhe2018d  (Download-Ver -
sion) und stadtmg.de/hhe2018w  (Web-
Version). 

Der Download bietet den Vorteil, dass
Ihnen die Informationen auch ohne Inter-
net Verbindung zur Verfügung stehen.

Einwohner und Abgabepflichtige können
nach § 80 (3) Satz 2 GO innerhalb einer
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der
Auslegung gegen den Entwurf Einwen-
dungen erheben. Sie sollten schriftlich ab-
gefasst und an den Oberbürgermeister,
Kämmerei, 41050 Mönchengladbach,
adressiert werden.

Mönchengladbach, den 20.10.2017
In Vertretung

gez.
Bernd Kuckels
Stadtdirektor und -kämmerer

Entwurf
Haushaltssatzung der

Stadt Mönchengladbach
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW:
S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966),
hat der Rat der Stadt Mönchengladbach
mit Beschluss vom __________ folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2018, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinden voraussichtlich erziel-
baren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen
und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
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im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf               
                                   1.067.135.365 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
                                   1.062.484.666 €

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
                                   1.021.120.444 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
                                      979.044.226 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf             
                                        34.133.157 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf             
                                        59.069.406 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf        
                                        24.936.249 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf        
                                        19.494.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird 

für den Kernhaushalt auf       19.460.862 €
für das Programm
„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ auf          
                                               5.475.387 €

somit insgesamt auf              24.936.249 €

festgesetzt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen, der zur Leistung von Inves-
 titionsauszahlungen in künftigen Jahren
erforderlich ist, wird auf

2.530.000 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

Der Ergebnisplan weist einen positiven
Saldo in Höhe von 4.650.699 EUR auf.
Das Eigenkapital erhöht sich um diesen
Betrag

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur
Liquiditätssicherung in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 

950.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern
werden für das Haushaltsjahr 2018 wie
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe 
(Grundsteuer A) auf              240 v. H.

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf              620 v. H.

2. Gewerbesteuer auf               490 v. H.

§ 7
Haushaltsausgleich

Mit dem gem. § 6 Stärkungspaktgesetz
aufgestellten Haushaltssanierungsplan
wird der Haushaltsausgleich gem. § 75
Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW unter Ein-
beziehung der Konsolidierungshilfe im
Haushaltsjahr 2018 und ohne Konsolidie-
rungshilfen im Haushaltsjahr 2021 er-
reicht.
Die im Haushaltssanierungsplan enthalte-
nen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei
der Ausführung des Haushaltsplans um-
zusetzen.

§ 8
Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnah-
men gem. § 4 Abs. 4 Gemeindehaushalts-
verordnung NRW wird auf 

250.000 EUR

festgesetzt. 

Oberhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine
Einzeldarstellung im Finanzplan, unterhalb
des Betrages werden die Maßnahmen zu-
sammengefasst dargestellt. Gleichzeitig
legt die Wertgrenze den verwaltungsinter-
nen Untersuchungsaufwand fest, der vor
Aufnahme einer Investition im Haushalt
erforderlich ist.

§ 9
Stellenplan

Im Stellenplan können Stellen als künftig
wegfallend (kw) oder künftig um -
zuwandelnd (ku) bezeichnet werden. Die
Anbringung dieser Vermerke hat folgende
Rechtsfolgen:

kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Aus-
scheiden oder Umsetzung des Stellen -
inhabers nicht wieder besetzt.

ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Aus-
scheiden oder Umsetzung des Stellen -
inhaber herab gestuft.

§ 10
Über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen

a) Bei der Genehmigung über- und
außerplanmäßiger Aufwendungen und
Auszahlungen sowie über- und außer-
planmäßiger Verpflichtungsermächti-
gungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw.
85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht er-
heblich:

1. Über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen so-
wie über- und außerplanmäßige
Verpflichtungsermächtigungen auf-
grund gesetzlicher oder vertragli-
cher Verpflichtung bis einschließlich
1.000.000 €.

2. Interne Verrechnungen, kalkulatori-
sche Kosten und Abschlussbu-
chungen, insbesondere Rückstel-
lungen, Wertberichtigungen und
Rechnungsabgrenzungen.

3. Über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen bis
einschließlich 250.000 € je Produkt
bzw. je Investitionsmaßnahme so-
weit sie nicht unter 1. und 2. fallen.
Werden Mehraufwendungen/-aus-
zahlungen ganz oder teilweise
durch zweckgebundene
Erträge/Einzahlungen gedeckt, so
erhöhen sich die vorgenannten Be-
träge entsprechend.

4. Über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen bis ein-
schließlich 500.000 € soweit sie
nicht unter 1. fallen oder es sich um
eine im lfd. Haushaltsjahr bereits
veranschlagte Maßnahme handelt.

b) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt –
unabhängig von den Wertgrenzen –
über- und außerplanmäßige Mittelbe-
reitstellungen gem. § 83 GO NRW für
die vom Rat beschlossenen Maßnah-
men des Kommunalinvestitionsförder-
gesetztes NRW und des Programms
„NRW.BANK Gute Schule 2020“ aus-
zusprechen, sofern die Deckung durch
Einsparungen bei anderen Maßnahmen
des Programms möglich ist. Die Pflicht
zur quartalsweisen Information des Ra-
tes bleibt hiervon unberührt.

Mönchengladbach, den 17. Oktober 2017

aufgestellt:               bestätigt:

gez.                          gez.
Bernd Kuckels         Hans Wilhelm Reiners
Stadtdirektor            Oberbürgermeister
und -kämmerer        
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Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Modernisierung Sportanlage Radrenn-
bahn

Art und Umfang der Leistung:
Baumfällarbeiten
(Rodungsarbeiten; Baumfällarbeiten, z.T.
mit Seilklettertechnik, Stammdurchmes-
ser 25 cm – 150 cm; Baumstubben fräsen;
Entsorgung Stammholz/Grünabfall)

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
08.11.2017 – 24.11.2017

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Knecht, Telefon: 02161/25-53932

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-212

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
02.11.2017, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  02.11.2017,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 

- Zahlung von Steuern sowie der Bei träge
zur Sozialversicherung und zur Berufs-
genossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigungen
- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht, Min-
destlohn) in Verbindung mit § 8 Tarif-
treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen sowie der §§ 18 (Berücksich -
tigung sozialer Kriterien) und 19 (Frauen-
förderung) Tariftreue- und Vergabe -
gesetz Nordrhein-West falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
02.12.2017

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - FB Schule
und Sport -, 41050 Mönchengladbach,
vergibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von Kopierpapier an die städti-
schen Schulen – Jahresbedarf 2018 –

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
01.01.2018 bis 31.12.2018

Fachliche Auskunft erteilt:
Fr. Lambertz, FB Schule und Sport, Tel.:
02161/25-53752, Fax: 02161/25-53716,
E-Mail:
Ursula.Lambertz@moenchengladbach.de
Vertretung: Hr. Inan, Tel.: 02161/ 
25-53719, E-Mail:
Enis.Inan@moenchengladbach.de
Fr. Coenen-Berche, Tel.: 02161/
25-53731,
E-Mail: Elodie.Coenen-Berche@
moenchengladbach.de
Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf dem Ver -
gabemarktplatz Rheinland
(vmp-rheinland.de) unter der Vergabe-
nummer „40.20-2017-007“.

Ablauf der Angebotsfrist:
14.11.2017, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
FB 10, Submissionsstelle VOL, 
Wilhelm-Strauß-Str. 50-52,
41236 Mönchengladbach, Zimmer 022
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Sonstige weitere Erklärungen: Es wird ge-
beten, die nachfolgenden Verpflichtungs-
erklärungen auszufüllen: Verpflichtungs -
erklärung zu Tariftreue und Mindest -
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entlohnung für Dienst- und Bauleistungen
sowie zur Frauenförderung und Förderung
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
gem. Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
(TVgG NRW) 

Die Verpflichtungserklärungen sind, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt wer-
den, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von
5 Werktagen vorzulegen. Eine Nichtvorla-
ge innerhalb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebots. 
Es werden Eignungsnachweise zugelas-
sen, die durch Präqualifizierungsverfahren
erworben werden. Folgende Nachweise
aus dem Leistungsverzeichnis:

- Nachweis des Siegels „Blauer Engel“
des Bundesumweltministeriums, bzw.
eines anderen gleichwertigen Siegels
für das im LV bezeichnete Recycling-
Papier

Zuschlagskriterien:
Preis (80%), Qualität (20%)

Bindefrist:
26.12.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der An-
gebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– FB Schule und Sport –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Planung –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Ogata Kath. Grundschulen, Pavillon -
bauten, " Gute Schule 2020 " Waisen-
hausstr. 15 ( GUS D-6-1 ) / Eickener Str.
311 ( GUS D-6-2 ) / Am Sternenfeld 155
(GUS D-6-3)

Art und Umfang der Leistung:
Schlüsselfertige Herstellung und Aus-
führung ab OK Bodenplatte von 3 Pavil-
lonbauten in Holzrahmenbauweise:
3 eingeschossige Pavillionbauten, schlüs-
selfertig, ab OK Bodenplatte:
Kath. Grundschule Waisenhausstr. 15,
Rheydt: ca. LxBxH 25,41m x 7,29m x
3,71m
Kath. Grundschule Eickener Str. 311, Un-
tereicken: ca. LxBxH 12,91m x 7,29m x
3,71m
Kath. Grundschule Am Sternenfeld 155,
Meerkamp: ca. LxBxH 12,91m x 7,29m x
3,71m

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
05.12.2017 – 28.02.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
bei gleichzeitiger Abgabe eines Haupt -
angebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Fitten, Telefon: 02161/25-8917

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-205

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt - VI/V - Vergabestelle -,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
06.11.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 06.11.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Sicherheitsleistung:
3 %

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa-
len

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
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rifvertragsparteien gemäß § 7 Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa-
len

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-
beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und Auf-
sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:

- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
17.12.2017

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –
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GWSG – Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 schließt mit
einer Bilanzsumme von € 120.858.384,10
und in der Gewinn- und Verlustrech -
nung mit einem Bilanzgewinn von
€ 2.115.013,31 ab. Gemäß § 18 Nr. 4 des
Gesellschaftsvertrages der GWSG ist ein
Betrag in Höhe von € 235.000,– in die
gesellschaftsvertraglichen Rücklagen ein-
zustellen. Der Bilanzgewinn in Höhe von
€ 2.115.013,31 wird in „Andere Gewinn-
rücklagen“ eingestellt. Der Jahres -
abschluss wird formal festgestellt. 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen
in der Zeit vom 20. November bis 24. No-
vember in der Zeit von 09.00 Uhr bis
12.00 Uhr, im Verwaltungsgebäude Ber -
liner Platz 19, Zimmer 114, zur Einsicht-
nahme aus.
Die mit der Prüfung des Jahresabschlus-
ses und Lageberichtes beauftragten Wirt-
schaftsprüfer Bavaria Treu AG (Erfurt)
haben am 08.08.2017 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebe-
richt der Gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsgesellschaft mbH, Mönchen-
gladbach, für das Geschäftsjahr vom 1.1.
bis 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den

ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprü-
fung nach § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems so-
wie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfas-
st die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen

Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Erfurt, den 8. August 2017

Bavaria
Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Will)                       (gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer           Wirtschaftsprüfer



Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte ver -
lorengegangene Sparkassenbuch, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3421184338

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 9. Janu-
ar 2018, seine/ihre Rechte anzumelden
und das Sparkassenbuch vorzulegen,
andernfalls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 9. Oktober 2017

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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